
 

Beschlussvor lage 
 
 

 
Be ra tungsfo lge  

 
   

Gremium Sitzungstermin Öffentlichkeit Zuständigkeit 

Bau- und 
Umweltausschuss 

06.02.2020 Ö Vorberatung 

Gemeinderat 27.02.2020 Ö Beschlussfassung 

 
N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung  
 

 
 

Verhand lungsgegenstand   

Aufstellung des Bebauungsplans "Grendelmatt 2.1"; 
Aufstellungsbeschluss sowie Entwurfsbilligung zur Durchführung 
der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

 
Besch lussvo rsch lag  
 

Es ergehen nachstehende Beschlüsse:  
 
a) Es wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch die Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Grendelmatt 2.1“ beschlossen.  
 

b) Der vorgelegte Bebauungsplanentwurf wird als Grundlage für die Durchführung der 
frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 
1 Baugesetzbuch gebilligt. 

  
 

 
An lagen  

- Entwurf des Zeichnerischen Teils 
- Begründung 

  
 

 

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum 

Stadtplanungs- und 
Umweltabteilung 

601/70/2020 24.01.2020 

   Verfasser/in Aktenzeichen  

Fischer, Birthe   
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In te rne  P rü fung  

1. Finanzielle Auswirkungen 
1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen 
  ja, in Höhe von Betrag Euro 

 
 nein 

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten 
  ja, in Höhe von jährlich Betrag Euro 

 
 nein 

 
 Erläuterung: 

      
 

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung  
 im laufenden Haushaltsjahr 
  ja  

 
 nein 

 in der mittelfristigen Finanzplanung 
  ja  

 
 nein 

unter 
Kostenstelle Name der Kostenstelle 

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei 
  ja 

 
 nein 

 Erläuterung: 
      

2. Personelle Auswirkungen 
  ja  nein 

 
 Erläuterung  

      
 

3. Nachhaltigkeits-Check 
  ja, vergleiche Anlage   nicht erforderlich 
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Er läu te rungen  

Der am 30.10.2014 in Kraft getretene Bebauungsplan „Grendelmatt II – 1. Änderung“ 
beinhaltet eine Kontingentierung der Schallleistungspegel im Gewerbegebiet, die nach 
Rechtsprechungen des Bundesverwaltungsgerichts vom 07.12.2017 (4 CN 7/16), des 
Bayerischen VGH vom 28.07.2016 (1N 13.2678) und des OVG Berlin-Brandenburg vom 
13.04.2010 (OVG 10 A 2.07), wie viele andere Kontingentierungen in Bebauungsplänen, 
keine Gültigkeit mehr besitzt. 
Das bedeutet, dass die Anwendung dieser Schallleistungspegel und die mit Ihnen 
zusammenhängenden Festsetzungen in der Theorie nicht weiter möglich ist. 
Zudem hat sich im Äußeren Ring der Peter-Krauseneck-Straße der Gebietscharakter von 
gewerblichen zu einer gemischten Nutzung verschoben, und die gemischte Nutzung hat sich 
zu einer überwiegenden Wohnnutzung geändert. Hier ist das bauleitplanerische Ziel, 
Gewerbegebiet und Mischgebiet zu einem neuen großen Mischgebiet zu fusionieren. 
 
Da Städte und Gemeinden keine Normverwerfungskompetenz besitzen, könnte die Stadt 
Rheinfelden (Baden) den Bebauungsplan „Grendelmatt II“ nur durch ein reguläres Verfahren 
nach § 1 Abs. 8 BauGB aufheben, das gegenteilig zu einem Aufstellungsverfahren verläuft. 
Stattdessen strebt die Stadt eine Neuaufstellung des Bebauungsplans unter dem Namen 
„Grendelmatt 2.1“ in einem Verfahren nach § 2 BauGB an. 
Ein Verfahren der Innenverdichtung ist nicht möglich da das Bebauungsplangebiet nahezu 
vollständig im Bereich des sogenannten Störfallradius (Seveso-III-RL) liegt und gemäß § 13a 
Abs. 1 BauGB ein Regelverfahren durchzuführen ist.  
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